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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hier wieder aktuelle Informationen aus Steuer- und Wirtschaftsrecht für die grüne Branche: 
 
 

Umsatzsteuersatz für pauschalierende Landwirte sinkt auf 9,5 % 
 
Nachdem der Bundestag am 18.11.2021 den von der geschäftsführenden Bundesregierung ein-
gebrachten Gesetzentwurf zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben im Umsatzsteuerrecht 
(BT-Drucks. 20/12) auf Empfehlung des Hauptausschusses (BT-Drucks. 20/75) in unveränderter 
Fassung angenommen hat, hat auch der Bundesrat am 17.12.2021 seine Zustimmung erteilt. 
 
Damit sinkt der Umsatzsteuer-Durchschnittssatz für sog. pauschalierende Landwirte ab 2022 von 
10,7 auf 9,5 Prozent. Für die Umsatzbesteuerung land- und forstwirtschaftliche Betriebe wird 
grundsätzlich das vereinfachte Verfahren der Durchschnittssatzbesteuerung angewendet (§ 24 
UStG). Die Steuersätze der von den Betrieben für Lieferungen in Rechnung gestellten Umsatz-
steuer werden nach Durchschnittssätzen pauschal festgelegt. In gleicher Höhe wird pauschal 
anzuerkennende Vorsteuer angerechnet, sodass in der Summe keine Zahllast gegenüber dem 
Finanzamt entsteht. 
 
Die jetzt beschlossene Änderung bei der Vorsteuerbelastung der pauschalierenden Landwirte 
kann nach den Schätzungen der Bundesregierung zu steuerlichen Mehrbelastungen im kommen-
den Jahr von 80 Millionen Euro und ab 2023 von 95 Millionen Euro pro Jahr führen. Bis zum Jahr 
2025 soll sich die steuerliche Mehrbelastung für pauschalierende Landwirte auf 365 Millionen 
Euro summieren. 
 
Von der Absenkung betroffen sind Betriebe mit bis zu 600.000 € Gesamtumsatz. Denn die Mög-
lichkeit der Pauschalierung können nur noch Betriebe bis zu einem Gesamtumsatz von 600.000 
€ nutzen (Einschränkung des Anwendungsbereiches der Pauschalierung durch das Jahressteu-
ergesetz 2020). Im JStG 2020 ist außerdem geregelt worden, dass die Höhe der Vorsteuerbelas-
tung der pauschalierenden Landwirte jährlich anhand aktueller statistischer Daten überprüft wer-
den muss. 
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Die Vorsteuerbelastung ist laut Bundesregierung ein wichtiges Kriterium, um den Durchschnitts-
satz für die Pauschallandwirte zutreffend festzulegen. Ein zu hoher Durchschnittssatz ist nach 
EU-Recht nicht zulässig und würde zu Steuerausfällen führen. Wie aus dem Regierungsentwurf 
hervorgeht, wäre der derzeit geltende Durchschnittssatz von 10,7 Prozent ab 2022 zu hoch und 
würde gegen die EU-Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem verstoßen. 
 
Hinweis: Aufgrund der Absenkung des Pauschalsteuersatzes wird im Einzelfall zu prüfen sein, 
ob für den jeweiligen Betrieb eine Option zur Anwendung der Regelbesteuerung vorteilhafter ist. 
 
 

Reform der Grundsteuer 
 
Zum 1. Januar 2025 wird die neue Grundsteuerregelung in Kraft treten. Damit verliert der Ein-
heitswert als Berechnungsgrundlage seine Gültigkeit. Die Mehrzahl der Bundesländer folgt bei 
der Reform dem Bundesmodell. 
 
Auf der Grundlage des reformierten Grundsteuer- und Bewertungsrechts sind für alle rund 36 
Millionen wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes neue Bemessungsgrundlagen für Zwecke 
der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu ermitteln. Das bisherige Verfahren zur Ermittlung 
der Grundsteuer bleibt erhalten: 
 
Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer 
Grundsteuerwert: ermittelt das Finanzamt anhand einer Feststellungserklärung 
Steuermesszahl: gesetzlich festgelegt 
Hebesatz: legt Stadt beziehungsweise Gemeinde fest 
 
Die Mehrzahl der Bundesländer setzt die neue Grundsteuer nach dem sogenannten Bundesmo-
dell um, das mit dem Grundsteuer-Reformgesetz eingeführt wurde. Im Bereich der sogenannten 
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen / Betriebe der Land- und Forstwirt-
schaft) setzen die meisten Länder das Bundesmodell um. Im Bereich der sogenannten Grund-
steuer B (Grundvermögen / Grundstücke) weichen die Länder Saarland und Sachsen lediglich 
bei der Höhe der Steuermesszahlen vom Bundesmodell ab. Die Länder Baden-Württemberg, 
Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen wenden hingegen ein eigenes Grundsteuermodell 
an. 
 
 

Feststellungserklärung zur Ermittlung des Grundsteuerwerts auf den 
1. Januar 2022 
 
In einer Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 sind neue Grundsteuerwerte festzustellen, die 
der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zugrunde gelegt werden. 
 
Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen nur folgende wenige Angaben erforderlich: 
 

 Lage des Grundstücks 

 Grundstücksfläche 

 Bodenrichtwert 

 Gebäudeart 

 Wohnfläche 

 Baujahr des Gebäudes 
 
Diese Angaben übermitteln Grundstückseigentümer*innen in einer Feststellungserklärung ihrem 
Finanzamt. Entscheidend für alle Angaben ist dabei der Stand zum Stichtag 1. Januar 2022. 
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Hinweis: Grundstückseigentümer*innen müssen nicht bereits zum 1. Januar 2022 aktiv werden. 
Die Aufforderung zur Abgabe der Feststellungserklärung wird voraussichtlich Ende März 2022 
durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklä-
rungen können ab 1. Juli 2022 über die Steuer-Onlineplattform ELSTER eingereicht werden. Die 
Abgabefrist läuft nach derzeitigem Stand bis zum 31. Oktober 2022. Bei geschätzten ca. 36 Mio 
wirtschaftlichen Einheiten, für die neue Werte festgestellt werden müssen, dürfte davon auszu-
gehen sein, dass sich diese Frist noch verändert. Hier fordert z.B. der Deutsche Steuerberater-
verband bereits eine Verlängerung ein. 
 
Die Länder sollen die rechtzeitige und vollständige Erklärungsabgabe mit weiteren Informationen 
unterstützen. Die Anwendung der unterschiedlichen Bewertungsmodelle (Bundes- und Landes-
modelle) macht dies auf jeden Fall erforderlich. 
 
 

Grundsteuerwertbescheid und Grundsteuermessbescheid 
 
Anhand der Angaben in der Grundsteuererklärung berechnet das Finanzamt den Grundsteuer-
wert und stellt einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet das Finanzamt anhand 
einer gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen 
Grundsteuermessbescheid aus. 
 
Beide Bescheide sind keine Zahlungsaufforderungen. Sie sind die Grundlage für die Festsetzung 
der Grundsteuer durch die Stadt oder Gemeinde. Den Städten und Gemeinden stellt das Finanz-
amt elektronisch die Daten zur Verfügung, die für die Berechnung der Grundsteuer erforderlich 
sind. 
 
 

Grundsteuerbescheid von Stadt oder Gemeinde 
 
Anhand der übermittelten Daten ermittelt dann abschließend die Stadt beziehungsweise Ge-
meinde die zu zahlende Grundsteuer. Dazu multipliziert sie den Grundsteuermessbetrag mit dem 
Hebesatz, der von der Stadt beziehungsweise Gemeinde festgelegt wird. Daraus ergibt sich die 
zu zahlende Grundsteuer, die als Grundsteuerbescheid in der Regel an den beziehungsweise die 
Eigentümer*innen gesendet wird. 
 
Der Hebesatz soll durch die Städte und Gemeinden so angepasst werden, dass die Grundsteu-
erreform für die jeweilige Stadt oder Gemeinde möglichst aufkommensneutral ist. Für die einzel-
nen Steuerpflichtigen kann sich die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern. 
 
 

Start der neuen Grundsteuer 
 
Die neu berechnete Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 auf Grundlage des Grundsteuerbeschei-
des zu zahlen, bis dahin gelten bestehende Regelungen fort. 
 
 

Was sich sonst ab 2022 ändert 
 

Mindestlohn steigt 
 
Der gesetzliche Mindestlohn steigt auch im Jahr 2022 weiter an. Im ersten Halbjahr beträgt er 
9,82 Euro. Zum 01.07.2022 erhöht er sich auf 10,45 Euro. 
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Daten zum Krankenversicherungsträger und elektronische Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung 
 
Arbeitgeber müssen künftig auch Daten zum Krankenversicherungsträger ihrer geringfügig Be-
schäftigten erheben und diese der Minijob-Zentrale melden. 
 
Ab 01.01.2022 gilt dies zunächst für kurzfristig Beschäftigte. Arbeitgeber müssen melden, ob An-
gestellte gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Ziel der Regelung ist die Verbesserung 
des Krankenversicherungsschutzes für kurzfristig Beschäftigte. 
 
Zudem soll ab 01.07.2022 eine elektronische Meldung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AU) seitens der Krankenkassen an die Arbeitgeber erfolgen. Die elektronische AU (eAU) ersetzt 
die bisherige AU auf Papier. Arbeitnehmer, die Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse 
sind, müssen dann selbst nur noch ihre Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber anzeigen. Da ge-
ringfügig entlohnte Minijobber bisher keine Angaben zur Krankenversicherung machen mussten, 
sind deren Daten für die eAU nun einzuholen.  
 
 

Coronabedingte Fristverlängerungen für Investitionen gelten auch 
noch über den 31.12.2021 hinaus 
 
Die Frist zur Reinvestition einer gewinnmindernden Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG verlängert 
sich um zwei Jahre, wenn die Rücklage am Schluss des nach dem 29.2.2020 und vor dem 
1.1.2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre, und um ein Jahr, wenn die Rücklage am 
Schluss des nach dem 01.01.2020 und vor dem 01.01.2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzu-
lösen wäre. 
 
Die Frist für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung nach Bildung einer Rück-
lage verlängert sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am Schluss eines nach dem 31.12.2020 und 
vor dem 01.01.2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. 
 
Die Investitionsfrist für Investitionsabzugsbeträge, deren dreijährige oder auf vier Jahre verlän-
gerte Investitionsfrist 2021 ausläuft, wurde um ein Jahr auf vier bzw. fünf Jahre verlängert. Kon-
kret bedeutet dies, dass die Frist für in den Jahren 2017, 2018 und 2019 gebildeten Investitions-
abzugsbeträge im Jahr 2022 endet. 
 
 

Sachlohnbegriff und höhere Freigrenze von 50 Euro 
 
Die Wertgrenze für Sachbezüge steigt ab dem 01.01.2022. Arbeitgeber können ihren Arbeitneh-
mern zukünftig einen Sachbezug von 50 € statt bisher 44 € gewähren. Die Regelungen für die 
Sachbezüge wurden jedoch verschärft. Um als Sachbezug zu gelten, dürfen bereits jetzt nur noch 
Gutscheine und Geldkarten ausgegeben werden, die ausschließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen berechtigen. Ab 01.01.2022 darf der Gutschein oder die Geldkarte nur noch bei 
einem begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen oder für eine sehr begrenzte Waren- oder Dienst-
leistungspalette einlösbar sein.  
 
 

Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts  
 
Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) gibt Personenhandels-
gesell-schaften (OHG, KG, GmbH & Co KG), Partnerschaftsgesellschaften und vergleichbaren 
ausländischen Gesellschaften die Möglichkeit sich steuerlich als Körperschaft behandeln zu las-
sen. Dies hat zur Folge, dass der Gewinn der Gesellschaft zukünftig neben der Gewerbesteuer 
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auch der Körperschaftsteuer unterliegt. Im Gegenzug müssen die Gesellschafter auf den Gewinn 
der Gesellschaft zunächst keine Einkommensteuer zahlen. Erst auf eine Ausschüttung wird die 
Kapitalertragsteuer wie bei Dividenden erhoben. 
 
Die Option zur Körperschaftsbesteuerung lässt sich nur auf Antrag ausüben. Die Option hat aus-
schließlich steuerliche Folgen. Zivil- und gesellschaftsrechtlich ändert sich nichts. Der Antrag ist 
nach amtlich vorgeschriebener Datensatz zu stellen. Er muss elektronisch spätestens einen Mo-
nat vor Beginn des Wirtschaftsjahres übermittelt werden, ab dem die Besteuerung als Körper-
schaft erfolgen soll.  
 
Für wen sich die Option zur Körperschaftsteuer lohnt ist nicht pauschal zu beurteilen, da es bei 
der Umstellung eine Vielzahl an Fallstricken zu beachten gilt, die immer von den persönlichen 
Verhältnissen abhängen. Hier ist das einzelne Gespräch mit dem steuerlichen Berater zu suchen. 
 
 

Zinssatz für Steuernachforderungen und Steuererstattungen 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 08.07.2021 entschieden, dass der Zinssatz für Steuer-
nachforderungen und Steuererstattungen in Höhe von sechs Prozent pro Jahr verfassungswidrig 
ist und die Finanzverwaltung ihn ab dem Jahr 2019 nicht mehr anwenden darf. Für eine Neure-
gelung hat der Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 Zeit. Wie hoch der Zinssatz sein wird, ist noch 
nicht bekannt. 
 
 

Freigebige Zuwendung bei Verschaffung einer Gesamtgläubigerstel-
lung bezüglich eines Nießbrauchsrechts an den anderen Ehegatten 
 
Eine freigebige Zuwendung einer Gesamtgläubigerstellung an einem Nießbrauchsrecht liegt nach 
einer aktuellen Entscheidung des BFH nicht vor, wenn der Berechtigte über die Erträge im Innen-
verhältnis rechtlich und tatsächlich nicht frei verfügen kann. 
  
Im Streitfall übertrug der Ehemann der Klägerin mit ihrer Zustimmung in seinem Eigentum ste-
henden Grundbesitz durch notariellen Übertragungsvertrag zu je ½ auf die beiden gemeinsamen 
Söhne. Nach § 6 des Übertragungsvertrages behielt sich der Ehemann zu seinen und der Kläge-
rin Gunsten --als Gesamtgläubiger gemäß § 428 BGB-- den lebenslänglichen unentgeltlichen 
Nießbrauch an dem übertragenen Grundbesitz vor. Die Nießbraucher hatten insbesondere auch 
die Zins- und Tilgungsleistungen aus den den eingetragenen Grundpfandrechten zugrundelie-
genden Darlehensverbindlichkeiten zu tragen. Persönlicher Schuldner der Darlehensverbindlich-
keiten blieb der Ehemann. Die auf dem Grundstück befindliche Immobilie war vermietet. Um die 
Hausverwaltung kümmerte sich die Klägerin. Der Zahlungsverkehr für den Grundbesitz wurde 
über ein für diese Zwecke eingerichtetes, auf den Namen des Ehemanns lautendes Konto abge-
wickelt (Mietkonto), für das die Klägerin eine Bankvollmacht hatte. Dazu gehörte die Bedienung 
der auf dem Grundbesitz liegenden öffentlichen Lasten, der Darlehensverbindlichkeiten und Zah-
lung der Erhaltungsaufwendungen. Von dem Mietkonto erfolgten außerdem monatlich Zahlungen 
in Investmentfonds und für andere Zwecke (Arztrechnung) des Ehemanns und zudem Zahlungen 
für und an den gemeinsamen Sohn zur Finanzierung dessen Auslandaufenthalts. 
 
Das Finanzamt (FA) sah in der Einräumung des Nießbrauchsrechts eine Schenkung des Ehe-
manns an die Klägerin, setzte Schenkungsteuer gegen die Klägerin fest und wies den Einspruch 
als unbegründet zurück. Die dagegen eingereichte Klage hatte Erfolg. Das FA legte Revision ein. 
 
Der BFH wies die Revision als unbegründet zurück. Das FG hat zutreffend entschieden, dass der 
Vorbehalt des lebenslänglichen unentgeltlichen Nießbrauchs an dem übertragenen Grundbesitz 
durch den Ehemann zu seinen und der Klägerin Gunsten keine schenkungssteuerbare Zuwen-
dung darstellt. 
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Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG gilt als Schenkung unter Lebenden jede freigebige Zuwendung, 
soweit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. Sie setzt in objek-
tiver Hinsicht voraus, dass die Leistung zu einer Bereicherung des Bedachten auf Kosten des 
Zuwendenden führt und die Zuwendung objektiv unentgeltlich ist, und in subjektiver Hinsicht den 
Willen des Zuwendenden zur Freigebigkeit. Objektive Unentgeltlichkeit erfordert, dass der Emp-
fänger über das Zugewendete tatsächlich und rechtlich frei verfügen kann. Maßgebend ist aus-
schließlich die Zivilrechtslage. Eine Sache kann gemäß § 1030 Abs. 1 BGB in der Weise belastet 
werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen 
der Sache zu ziehen (Nießbrauch). Gegenstand einer freigebigen Zuwendung kann auch ein sol-
ches Nießbrauchsrecht sein. 
 
Werden bei einer Schenkung mehreren Berechtigten Nießbrauchsrechte in der Weise einge-
räumt, dass der Nießbrauch des einen erst mit dem Ableben des anderen entstehen soll (sog. 
Sukzessivnießbrauch), ist der für die Zeit nach dem Ableben des zunächst Berechtigten verein-
barte Nießbrauch bei der Schenkungsteuerveranlagung zunächst nicht zu berücksichtigen, weil 
er zur Zeit der Zuwendung nicht bestand, es ungewiss war, ob und ggf. wann er je in Kraft treten 
würde, und derartige Lasten nach § 6 BewG (aufschiebend bedingte Last) nicht in Ansatz zu 
bringen sind. 
 
Wird bei Übereignung einer Sache ein Nießbrauch in der Weise vorbehalten, dass der Nieß-
brauch dem Übertragenden und einem Dritten gemeinsam zustehen soll, kann hierin die Zuwen-
dung eines Nießbrauchsrechts an den Dritten liegen. Ist der Nießbrauch in einem solchen Fall so 
ausgestaltet, dass den Berechtigten eine Gesamtgläubigerstellung i.S. des § 428 BGB zukommt, 
beschränkt sich der Gegenstand der Zuwendung an den Dritten auf die Verschaffung dieser Ge-
samtgläubigerstellung. Sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, dass jeder 
die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur einmal zu bewirken ver-
pflichtet ist (Gesamtgläubiger), kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger 
leisten (§ 428 BGB). Im Verhältnis zueinander sind die Gesamtgläubiger zu gleichen Anteilen 
berechtigt, soweit nicht ein anderes bestimmt ist (§ 430 BGB). Das gilt auch, wenn einer der 
Gesamtgläubiger nach außen den Nießbrauch im vollen Umfang allein ausübt. 
 
Eine Bereicherung i.S. von § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG setzt jedoch nach Auffassung des BFH auch 
bei der Verschaffung einer Gesamtgläubigerstellung i.S. des § 428 BGB voraus, dass der Be-
dachte über den Gegenstand der Zuwendung --die Gesamtgläubigerstellung-- tatsächlich und 
rechtlich frei verfügen kann. Eine freie Verfügungsbefugnis über das Nießbrauchsrecht ist nicht 
gegeben, soweit aufgrund von Vereinbarungen der Gesamtgläubiger im Innenverhältnis der Be-
dachte nicht oder zu einem geringeren Anteil berechtigt ist als dies § 430 BGB entspräche. Fehlen 
schriftliche oder mündliche Vereinbarungen über etwaige von § 430 BGB abweichende Regelun-
gen im Innenverhältnis, kann dem Verhalten der Gesamtgläubiger, insbesondere im Hinblick auf 
Verwaltung der und Verfügung über die Erträge, Indizwirkung darüber zukommen, ob gleichwohl 
solche Regelungen bestehen. Insoweit wird auf die zu sog. Oderkonten entwickelten und ent-
sprechend anzuwendenden Grundsätze verwiesen. 
 
Dem FG als Tatsacheninstanz oblag die Feststellung, ob trotz Gesamtgläubigerstellung im Au-
ßenverhältnis im Innenverhältnis etwas anderes bestimmt war. Das FG ist nach Feststellung des 
BFH zunächst rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass im Streitfall kein Sukzessivnießbrauch 
vorlag, sondern der Ehemann der Klägerin bereits zu deren Lebzeiten ein unbedingtes Nieß-
brauchsrecht im Außenverhältnis zugewandt hat. 
 
Angesichts der tatsächlichen Handhabung des Mietkontos, die für sich genommen nicht im Streit 
steht, kam das FG zu der begründeten Überzeugung, dass die Klägerin im Verhältnis zu ihrem 
Ehemann nicht tatsächlich und rechtlich frei über die Erträge auf dem auf den Namen des Ehe-
manns lautenden Mietkonto habe verfügen können und folglich die Voraussetzungen einer nach 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG schenkungsteuerbaren Zuwendung des Nießbrauchsrechts mangels 
Bereicherung nicht vorliegen.  
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Hinweis: Der BFH hat es nicht beanstandet, dass das FG das Verhalten der Eheleute in Bezug 
auf ihr übriges Vermögen für unerheblich gehalten hat. Insbesondere ergibt sich aus dem Um-
stand, dass die Klägerin möglicherweise eigene Einkunftsquellen der Familie zur Verfügung ge-
stellt hat, nicht zwingend, dass ihr im Gegenzug der Zugriff auf die Nießbrauchserträge eröffnet 
war. 
 
Zutreffend hat das FG auch nicht nur auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Zuwendung abgestellt. 
Für die Feststellung, ob die Klägerin im Innenverhältnis zu ihrem Ehemann frei über die Erträge 
aus dem Nießbrauchsrecht hat verfügen können, darf indiziell nicht nur auf die Handhabung des 
Kontos seit der Einräumung des Nießbrauchs, sondern auch auf die Handhabung in der Zeit 
davor und auf sich daraus etwa ergebende Unterschiede abgestellt werden. 
 
 

Zur Vieheinheiten Obergrenze bei ldw Tierzucht und Tierhaltungsbe-
trieben im Umsatzsteuerrecht  
 
Der BFH hat aktuell entschieden, dass wenn ein Unternehmer aus ertragsteuerlicher Sicht meh-
rere landwirtschaftliche Betriebe führt, die Vieheinheiten-Obergrenze für landwirtschaftliche Tier-
zucht- und Tierhaltungsbetriebe i.S. des § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG, §§ 51, 51a BewG, davon 
unabhängig einheitlich für alle Betriebe seines Unternehmens zu ermitteln ist. 
 
Im Streitfall ist der Kläger Schweinemäster. Unter der Anschrift C-Straße 5 in X bewirtschaftete 
er zunächst eine von seinen Eltern gepachtete Schweinemast, die ihm im März 2008 zu Eigentum 
übertragen wurde. Mit Vertrag vom ... pachtete der Kläger außerdem die daneben liegende Hof-
stelle unter der Anschrift C-Straße 6 mit einem weiteren Schweinemaststall mit ca. 900 Mastplät-
zen und der zugehörigen landwirtschaftlichen Nutzfläche. Ferner betrieb der Kläger eine Fotovol-
taikanlage und lieferte entgeltlich Strom an den örtlichen Energieversorger. Im Rahmen einer vom 
Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung durchgeführten Prüfung behandelte der Prüfer 
die bisher getrennt geführten Mastbetriebe als einheitlichen Betrieb. Aufgrund der Anpachtung 
der Hofstelle C-Straße 6 liege ein sofortiger Strukturwandel von einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb zu einem Gewerbebetrieb vor. Die Umsätze eines gewerblichen Schweinemastbe-
triebs unterlägen der Regelbesteuerung und nicht der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 
UStG. Da der Kläger für die Streitjahre nur Umsätze und Vorsteuerbeträge aus dem Betrieb der 
Fotovoltaikanlage erklärte, erließ das Finanzamt (FA) geänderte Umsatzsteuerbescheide 2007 
bis 2009, wobei es sämtliche Umsätze aus dem Betrieb der Schweinemast beider Hofstellen der 
Regelbesteuerung unterwarf. Einspruch und Klage blieben erfolglos.  
 
Auch der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Das FG hat zu Recht entschie-
den, dass die Umsätze des Klägers aus seinen beiden Tierhaltungsbetrieben nicht der Besteue-
rung nach Durchschnittssätzen, sondern der Regelbesteuerung nach § 12 Abs. 1 UStG unterlie-
gen. 
 
Nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG gelten als luf Betrieb Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe, 
soweit ihre Tierbestände nach den §§ 51 und 51a BewG zur landwirtschaftlichen Nutzung gehö-
ren. Übersteigt.die Anzahl der VE nachhaltig die in § 51 Abs. 1a BewG bezeichnete Grenze, so 
gehören nur die Zweige des Tierbestands zur landwirtschaftlichen Nutzung, deren VE zusammen 
diese Grenze nicht überschreiten. Diese Regelung beruht auf Art. 296 Abs. 1 MwStSystRL. Da-
nach werden die Umsätze des Klägers aus seinen beiden Tierhaltungsbetrieben nicht von der 
Durchschnittssatzbesteuerung des § 24 UStG umfasst, weil mehrere landwirtschaftliche Betriebe 
eines Unternehmers bei der Ermittlung der VE-Obergrenze zusammenzufassen sind und der 
Viehbestand des Klägers in diesem Fall die VE-Obergrenze überschreitet. Zutreffend hat das FG 
entschieden, dass die in § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG i.V.m. §§ 51, 51a BewG getroffene Re-
gelung insoweit im Einklang mit dem Unionsrecht steht, als sie die Tierzucht und Tierhaltung nur 
in Verbindung mit der Bodenbewirtschaftung begünstigt. Ebenfalls unionsrechtskonform ist die in 
§ 51 Abs. 1a BewG vorgesehene degressive Festsetzung von VE im Verhältnis zur Ackerfläche, 
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Eine Haftung für den Inhalt kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Insbesondere 
wird eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzt. 

weil das Unionsrecht für die Ermittlung einer VE-Obergrenze, insbesondere für die Frage, ob 
diese linear oder, wie in § 51 BewG, degressiv zu ermitteln ist, keine Vorgaben macht. Aus § 24 
Abs. 1 Satz 1 UStG folgt, dass mit den "im Rahmen eines luf Betriebs ausgeführten Umsätzen" 
alle Umsätze gemeint sind, die ein Unternehmer aus der Landwirtschaft erzielt, unabhängig da-
von, wie viele Teilbetriebe er ertragsteuerrechtlich hat. Es wäre widersprüchlich, innerhalb der-
selben Regelung für die Option zur Regelbesteuerung auf alle landwirtschaftlichen Umsätze, also 
auf die Umsätze aller landwirtschaftlichen Betriebe abzustellen, für Zwecke der VE-Obergrenze 
aber die einzelnen Betriebe als Maßstab heranzuziehen. 
 
Weiter hat der BFH ausgeführt, dass die Zielsetzung sowohl der Art. 295 ff. MwStSystRL als auch 
des § 24 UStG, die im hier interessierenden Zusammenhang in der Begünstigung landwirtschaft-
lich geprägter Viehzuchtbetriebe besteht, es zudem gebiete eine Zusammenrechnung aller Be-
triebe eines Landwirtes vorzunehmen. Denn andernfalls wäre es industriellen Großbetrieben 
möglich, durch eine Aufteilung ihres Unternehmens in eine Vielzahl von Betrieben unterhalb der 
VE-Obergrenze, die landwirtschaftliche Sonderregelung zu nutzen. Zutreffend hat das FG 
schließlich entschieden, dass die ertragsteuerrechtliche Behandlung, nach der hier zwei landwirt-
schaftliche Betriebe vorliegen, für die umsatzsteuerliche Beurteilung nicht maßgeblich ist.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Landwirtschaftliche Buchstelle e. V. Herford 
 
 
 
Erwin Wieskus 
Dipl.-Kfm., Steuerberater LB 


